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Sachverhalt und Anträge 

Auf die am 19. Juni 1980 unter Inanspruchnahme einer 

Priorität vom 9. August 1979 (CH 7307/79) eingereichte 

europãische Patentanmeldung Nr. 80 200 581.9 wurde das 

europàische Patent Nr. 25 234 'erteilt. Der Hinweis auf die 

Erteilung wurde am 23. Januar 198 bekanntgemacht. 

Der Patentanspruch 1 des erteilten Patents lautet: 

tI]• NF-Leistungsverstãrker mit einem Impuismodulator (10), 

der ein NF-Eingangssignal in mindestens zwei phasenver-

schobene Impuisfolgen (E1, E2) gleicher Frequenz und mit 

breitenmodulierten Impulsen umwandelt, und mindestens zwei 

von den Impuisfolgen gesteuerten Schaltstufen (11, 13), 

deren Speisespannungseingänge (38, 39) parallel geschaltet 

sind, sowie einem den Schaltstufen nachgeschalteten 

TiefpaBfilter (17), an dessen Ausgang das leistungs-

verstärkte NF-Signal erscheint, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Phasenverschiebung zwischen den Impuisfolgen (E1, 

E2) 180 0  betrãgt, die Ausgãnge (44, 45) der Schaltstufen 
(11, 13) galvanisch von den Speisespannungseingängen (38, 

39) getrennt und zur Aufsummierung der Ausgangsspannung in 

Serie geschaltet sind." 

Die sich diesem Patentanspruch anschlieBenden abhängigen 

AnsprUche 2 bis 9 betreffen die weitere Ausgestaltung des 

NF-Leistungsverstärkers nach Anspruch 1. Der Anspruch 10 

betrif ft die Verwendung des NF-Leistungsverstãrkers gemäB 

Anspruch 1 in einein amplitudenmodulierten Sender. 

Gegen dieses Patent hat die jetzige Beschwerdeführerin am 

22. Oktober 1985 Einspruch eingelegt, der damit begrundet 

wurde, daB der Gegenstand des Streitpatents nicht neu sei 

bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zuin 

Stand der Technik wurden folgende Druckschrifteri genannt: 
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: DE-A-2 841 833 

: DE-A-1 816 530 

: US-A-4 121 205 

: DE-C-i 218 557 ' 
(5): "Elektronik", 1978, Heft 4, Seiten 102 - 107 

(6): Verschiedene Seiten aus "Siemens Technische 

Mitteilungen aus dein Bereich Bauelexnente", 1977 

(7): FR-A-i 590 167. 

Durch Entscheidung vom 14. April 1987 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 

11. Juni 1987 Beschwerde em. Die Beschwerdegebühr wurde 

am 15. Juni 1987 entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging 

am 14. Juli 1987 em. Dabei hat die Beschwerdeführerin 

eine achte Druckschrift herangezogen, nämlich 

(8): Bedford & Hoft: "Principles of Inverter Circuits", 

1964, Seiten 313 - 314. 

Am 5. September 1989 wurde mündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen vorgebracht, 

daB ein NF-Leistungsverstàrker gemàB deni Oberbegriff des 

Anspruchs 1 des Streitpatents aus Druckschrift (1) bekannt 

sei. Das erste mm kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 

angegebene Merknial, näznlich "daB die Phasenverschiebung 

zwischen den Inipuisfoigen 180 beträgt," sei aus Dl 

herleitbar. Darüberhinaus sei in der Druckschrift (1) auf 

Seite 20, Absatz 2 beschrieben, daB anstelie der anhand 

der Figuren erlàuterten Paralielschaltungen mehrerer 

geschaiteter Stromquellen dazu alternative Schaltungen 

verwendbar seien, die die Reihenschaltung inehrerer Span-

nungsquellen beinhalte. Ausgehend von dieseni Hinweis liege 

03222 



3 	 T 238/87 

es im fachmànnischen Kännen, die einzelnen in Figur 5 von 
Druckschrift (1) gezeigten Stufen jeweils durch die in 
Bud 7 von Druckschrift (6) gezeigte Schaltung zu ersetzen 

und deren Ausgänge in Serie zu schalten, da soiche Schal-

tungen zuin Grundwissen des FachTnannes gehären. Dadurch 

entstehe ein NF-Leistungsverstärker genäB Anspruch 1 des 

Streitpatents. Infolgedessen beruhe der Gegenstand des 

Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat zugegeben, daB der aus Druck-

schrift (1) bekannte NF-Leisturigsverstärker nicht nur alle 

im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents angegebe-

nen Merkinale aufweise, sondern auch das erste im kenn-

zeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebene Merkmal. Sie 

ware bereit, dieses Merkmal, nämlich "daB die Phasenver-

schiebung zwischen den linpuisfolgen 180° beträgt," in den 

Oberbegriff aufzunehmen. Weiter hat sie un wesentlichen 

vorgebracht, daB der auf Seite 20 von Druckschrift (1) an-

gegebene Hinweis parallele Speisespannungseingãnge nicht 

erwähne. Es gebe inehrere Möglichkeiten, diesem kurzen Hin-

weis nachzugehen. Beispiele dafür seien aus den Druck-

schriften (2), (3) und (7) zu entnehinen. Weitere Beispiele 

seien in Figuren 5 und 6 der von der Beschwerdegegnerin in 

der inündlichen Verhandlung überreichten Blättern gegeben. 

Bei alien diesen Beispielen seien die Ausgänge der Schalt-

stufen nicht galvanisch von den Speisespannungseingängen 

getrennt. Die Schaiteleinente seien also im Hochleistungs-

kreis. Bei der Erfindung seien die Schalteleinente nur der 

verhältnismäBig niedrigen Speisespannung ausgesetzt. Da-
durch kónnen vorhandene Leistungshalbleiter als Schaltele-

mente bei einem NF-Leistungsverstarker mit einer Ausgangs-

leistung von mehr als 1 MW verwendet werden. In Druck-

schrift (1) sei dagegen von einer Ausgangsleistung von nur 

etwa 5 kW gesprochen. 
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Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der ange-

fochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

Streitpatents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzu-

weisen und das Patent in unveränderten Form aufrechtzuer-

halten, hilfsweise das Patent aufrechtzuerhalten auf der 

Grundlage eines unabhängigen Anspruchs, der die Koinbina-

tion der Merkmale der Ansprüche 1, 3 und 6 des erteilten 

Patents enthält. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

Unbestritten ist aus Druckschrift (1) (DE-A-28 41 833) em 

NF-Leistungsverstärker gernäl3 dent Oberbegriff des 

Anspruchs 1 des Streitpatents bekannt. Bei der auf 

Seite 21, Zeile 12 bis Seite 22, Zeile 3 von Druckschrift 

(1) beschriebenen AusfUhrungsform (Fig. 9 in Verbindung 

mit Fig. 5 für die Einzelheiten der Verknupfungsschaltung 

18) wandelt der Impuismodulator 16 das Eingangssignal in 

acht phasenverschobene breitenmodulierte Impulsfolgen mit 

gleichen Phasenabstànden (450). Diese linpuisfolgen können 

als vier hinpulsfolgenpaare betrachtet werden, wobei die 

Impuisfolgen jedes Paares urn 180 0  gegeneinander verschoben 
sind. Deinzufolge ist auch das erste mm kennzeichnenden 

Teil des Anspruchs 1 angegebene Merkmal, nänilich daB die 

Phasenverschiebung zwischen den Impulsfolgen 180° betràgt, 

aus Druckschrift (1) bekannt. Diese Tatsache ist nicht 

mehr bestritten. 

Bei der Anordnung gemäB Fig. 5 von Druckschrift (1) sind 

die Ausgànge der Schaltstufen parallel geschaltet und 

nicht galvanisch von den Speisespannungseingàngen 
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getrennt. Deinzufolge unterscheidet sich der NF-Leistungs-

verstärker nach Anspruch 1 des Streitpatents von dem aus 
Druckschrift (1), Fig. 9 und 5, bekannten Stand der 

Teóhnik dadurch, daB die Ausgânge der Schaltstufen 

galvanisch von den Speisespannungseingàngen getrennt und 

zur Aufsuininierung der Ausgangsspannung in Serie geschaltet 

sind. 

Der zweite Absatz auf Seite 20 von Druckschrift (1) lautet 

"Zusâtzliche Móglichkeiten ergeben sich in der VerknUp-

fungsschaltung 18 durch die Anordnung der Schaltelemente 

in der Ausgangsschaltung. Für jede Schaltung mit Strom-

quellen ergibt sich ein àquivalentes Spannungsdoppel (und 

umgekehrt). Die Anordnung der Figur 5 läBt sich kennzeich-

nen als die Parallelschaltung mnehrerer geschalteter Strom-

quellen, da die Schaltung jedes Schaltelements zur 

Steuerung der Zuführung einer Stromnzuwachsmenge an den 

Verbraucher dient. Ein ãquivalentes Spannungsdoppel 

existiert damit, wobei mehrere umschaltbare, stufenweise 
sich erhôhende Spannungsquellen in Reihe zusammen-

geschaltet und dann an den Verbraucher angeschlossen sind. 

Andere Anordnungen sind ebenfalls möglich." 

Zwar 1ä13t sich von diesem Absatz herleiten, daB bei dem 

dort angedeuteten Spannungsdoppel die Ausgänge der 

Schaltstufen zur Aufsummierung der Ausgangsspannung in 

Serie geschaltet sind, jedoch nicht daB die Speisespan-

nungseingänge parallel geschaltet sind, noch daB die 

Ausgänge der Schaltstufen galvanisch von den Speisespan-

nungselngängen getrennt sind. Demzufolge unterscheidet 

sich der NF-Leistungsverstärker nach Anspruch 1 des 

Streitpatents von dem in Druckschrift (1) erwähnten 

Spannungsdoppel dadurch, daB die Speisespannungseingänge 

der Schaltstufen parallel geschaltet und deren Ausgänge 

galvanisch von deren Speisespannungseingängen getrennt 

sind. 
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Keine der übrigen Druckschriften (2) bis (8) offenbart 
einen NF-Leistungsverstàrker gemä8 dent Oberbegriff des 
Anspruchs 1 des Streitpatents. Dieser NF-Leistungsver-
starker 1st somit neu. 

Beim Stand der Technik gemãB Druckschrift (1) sind die 
Schaltelentente mi Hochleistungskreis, so daB die niaximale 
erreichbare Ausgangsleistung durch die Belastbarkeitder 
einzelnen Schaltelemente begrenzt 1st. Belt NF-Leistungs-
verstärker gemäB Anspruch 1 des Streitpatents sind dagegen 
die Ausgänge der Schaltstufen galvanisch von deren 
Speisespannungseingängen getrennt, so daB die in den 
Schaltstufen befindlichen Schalteleniente nur der 
verhältnisntà8ig niedrigen Speisespannung ausgesetzt 
werden, und die erreichbare Ausgangsleistung nicht durch 
die Belastbarkeit der einzelnen Schaltelemente begrenzt 
ist. 

Die Kammer teilt die Meinung der Beschwerdegegnerin, daB 
es inehrere Móglichkeiten gibt, dent it zweiten Absatz auf 
Seite 20 von Druckschrift (1) angegebenen Hinweis auf em 
äquivalentes "Spannungsdoppel" nachzugehen. Angesichts der 
von der Beschwerdegegnerin dargelegten Beispiele (s.o. 
VIII) ist die Kanuner davon überzeugt, daB eine galvanische 
Trennung der Ausgänge der Schaltstufen von deren 
Speisespannungseingängen nicht unausweichlich 1st. 

Verschiedene Gleichspannungswandler für Schaltnetzteile 
mit galvanischer Trennung der Ausgänge der Schaltstufen 
von deren Speisespannungseingãngen sind aus Druckschriften 
(5) und (6) bekannt. 

Die Beschwerdeführerin hat hervorgehoben, daB wenn jede 
Schaltstufe der in Fig. 5 von Druckschrift (1) gezeigten 
Verknüpfungsschaltung durch die it Bud 7 von Druckschrift 

Li 
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(6) gezeigte, in Abschnitt 4.7 beschriebene Schaltung 
ersetzt würde, und deren Ausgänge in Serie geschaltet 
würden, ein NF-Leistungsverstärker gemäB Anspruch 1 des 
Streitpatents entstehen würde. 

Wie dein auch sei, niüBte der Fachinann zunächst auf die Idee 
kommen, dies zu tun. Der im Bud 7 von Druckschrift (6) 
gezeigte Eintakt-Wandler ist als Schaltnetzteil konzi-
piert, nicht als Verstärker für ein nioduliertes Signal. 
Auch wenn Druckschrift (6) als ein zuni aligemeinen Grund-
wissen des Fachinannes gehöriges Lehrbuch betrachtet werden 
kann, gibt es doch keinen Stützpunkt dafür, daB der 
Fachniann ohne Anregung auf die Idee koininen würde, eine 
Kaskade von einer Mehrzahl der in Bud 7 von Druckschrift 
(6) gezeigten Schaltungen als Ersatz für die in Fig. 5 
von Druckschrift (1) gezeigte Verknüpfungsschaltung oder 
deren "Spannungsdoppel" zu verwenden. Ahnliches gilt in 
bezug auf die Ubrigen in Druckschriften (5) und (6) 
offenbarten Schaltungen. 

Druckschrift (8) zeigt in Fig. 9.23 einen aus mehreren 
Schaltstufen bestehenden Unirichter, wobei die Speisespan-
nungseingànge der Schaltstufen parallel geschaltet sind, 
und die Ausgänge der Schaltstufen galvanisch von den 
Speisespannungseingãngen getrennt und zur Aufsummierung 
der Ausgangsspannung in Serie geschaltet sind. Aber es 
gibt keinen Grund anzunehinen, daB der Fachinann ohne 
Anregung auf die Idee koinmen würde, diesen Umrichter als 
Ersatz für die in Fig. 5 von DruckschrIft (1) gezeigte 
Verknüpfungsschaltung oder deren "Spannungsdoppel" zu 
verwenden. 

Keine der Druckschriften (1) bis (8) of fenbart eine 
Kaskade bei einein Hochleistungsverstàrker für em 
inoduliertes Signal. 
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Nach alledern stimrnt die Kanuner weitgehend mit der Em-
spruchsabteilung übereln. Ausgehend vont Stand der Technik 
geinäB Druckschrift (1) sind nãinlich mehrere Schritte ohne 
vorhandene Anregung notwendig, urn den NF-Leistungsver-
starker gemäB Anspruch 1 des Streitpatents zu erreichen. 

Zusammenfassend folgt nach Auffassung der Kammer, daB sich 
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht in 
naheliegender Weise aus dent von der Beschwerdeführerin 
vorgebrachten Stand der Technik ergibt. Er beruht somit 
auf einer erfinderischen Tätigkeit mm Sinne von Artikel 56 
EPU, so daB der in Artikel 100(a) EPtJ genannte Einspruchs-
grund der Aufrechterhaltung des Streitpatents in unver-
änderter Form nicht entgegensteht. 

Dent Hauptantrag der Beschwerdegegnerin ist also geinâB 
Artikel 102(2) EPU stattzugeben. Der Hilfsantrag ist dainit 
gegenstandsios geworden. 

Bei dieser Sachiage ist die Beschwerde zurückzuweisen und 
ist für eine rein formale Anderung bezüglich der 
Aufteilung der Merkinale auf den Oberbegriff und den 
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 (vgl. VIII oben) kein 
Raum gegeben. 
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EntscheidungS formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 

S. Fabiani 

Der Vorsitzende: 

zEEz 
P.K.J. van den Berg 

ra 

03222 


